
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Pvak 2021/9/7 A28-PVAB/21
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.09.2021

Norm

PVG §2

PVG §9 Abs1

PVG §41 Abs1

Schlagworte

Antragsberechtigung DL; Rechtsschutzinteresse; Wahrung der Rechte des DL; Zurechenbarkeit

Rechtssatz

Ist bei einer Tätigkeit, die an sich dem PVO obliegen würde, aber erkennbar, dass sie auf einen spontanen Entschluss

zurückzuführen ist, dem kein Beschluss des PVO vorangegangen sein kann, kann es sich, auch wenn die Handlung

vom Vorsitzenden gesetzt wurde, um keine Geschäftsführungstätigkeit des Ausschusses handeln (Schragel, PVG, § 41,

Rz 2; PVAK 12.06.2001, A 10-PVAK/01, jeweils mwN). Dies hat umso mehr für eine Tätigkeit des DA-Vorsitzenden

Geltung, die dem PVO als Kollegialorgan nicht obliegen würde.
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